
Neonazi-Prozess in Halle

Aktiv trotz
Verbots:

Geldstrafen KEHRWIEDER 
am sonntag' 
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'  
[an) Hildesheim/Halle. Nach ei_

nem mehrstündigen Gespräch zyri_
schen Richtern, Staatsanwaltschaft
und Verteidigern stand das Urteil
fest: Das Landgericht Halle nat am
Mittwoch gegen den Hildesheimer
Hannes K. sowie Hannes F. aus Ho_
henhameln Geldstrafen verhängt,
weil sie die deutsche Untergruppe
der Neonazi-0rganisation,,Biood'ft
H.onour" 2001 und 2002 weiterge_
führt hatten, nachdem diese berÄits

Geldstrafen: Verurteilte hatten verbotene Neonazi-organisation weitergeführt
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Hildesheimer wegen Einsatz für
,,Blood ft Hono tJr" verurteilt

Von  Jan  Fuh rhop

Hildesheim/Halle. Das Landoe_
r icht  Hal le  hat  den Hi ldesheiÄer
Hannes K. sowie Hannes F. aus Ho_
henhameln am Mit twoch zu Geld_
strafen verurteilt. Die Richter sahen
es als erwiesen an, dass die beiden
gemelnsam mit vier weiteren Män_
nern und einer Frau die verbotene
Neonaz i -0 rgan i sa t i on , ,B lood  E t
Honour" weitergeführt haben. F.
und K. müssen jeweils g0 Tagessät_
ze zu 25 Euro zahlen. Gericht,
Staatsa nwa ltschaft u nd Verteidiger
hatten sich zuvor in einem mehr_
stündigen Gespräch auf die Strafen
geeinigt. Die Taten der Verurteilten
ilegen tange zurück: In den Jahren
2001 und 2002 sind die nun Verur_
teilten an der 0rganisation von sie_
ben Veranstaltungen der deutschen
Untergruppe von ,,Blood & Honour,,
in Magdeburg beteil igt gewesen.
Uas Innenminis ter ium hat te d iese

,,Recht muss Recht bleiben; - so wie
in dieser Inschrift qm Londqericht
Holle gefordert, hondelten Ai-e nicn-
ter, die Hannes K. und Honnes F. nun
veruteilten. Sie lehnten die Einstet_
lung des Prozesses wegen zu longer
Verfohrensdquer ob. 

-Foto: 
LG iolle

Gruppierung im Jahr  2000 verbo-
ten, dass Bundesverwaltunqsoe_
richt hatte das Verbot anschlie,"ßönd
bestätigt. lm Frühjahr 2002 hatte
die Pol ize i  bei  e iner  bundeswerten
Razzia Wohnungen und Geschäfte
etl icher Verdächtiger durchsucht.

Zunächst gab es 38 Beschuldigte,
übr ig b l ieben d ie s ieben,  zu oenen
auch Hannes K.  und Hannes F.
zäh len.

Zum Beginn des prozesses am
2i. Februar hatten die Verteidiqer
der Angeklagten gefordert, den
Prozess wegen Verjährung und zu
langer Verfahrensdauer einzustel_
len, sie scheiterten jedoch mit den
Anträgen. Gericht und Staatsan-
waltschaft rechtfertigten den spä_
ten Prozessbeginn fast sieben Jahre
nach den Taten mit dem Ausmaß
der Ermi t t lungen und deren um-
fangreichen Auswertungen. Die An-
kläger stützten sich hauptsächlich
auf abgehörte Telefongespräche
der Beschuldiqten.

Die Neonazi -0rganisat ion, ,Blood
ft Honour" entstand in den gOer_
Jahren in Großbr i tannien,  Gründer
war der 1993 gestorbene lan Stuart
Donaldson, ehemaliger Sänger oer
Skinhead-Band Screwdriver.


